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Erwägungen

E. 1.1
X.___ , geboren 1971, erwarb nach dem Abschluss der Schulzeit das Dip lom einer
Bürofachschule, absolvierte danach von 1989 bis 1993 eine Lehre als Druckerin und
verrichtete in der Folge verschiedenste andere Tätigkeiten, so als Haushalthilfe und
Kindererzieherin, als Servicemitarbeiterin, als Mitarbeiterin eines
Telefonmarketing-Unternehmens und als Lager- und Fabrikarbeiterin (vgl. den Lebenslauf
und die Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse in Urk. 12/2). Zuletzt arbeitete sie als
Landwirtschaftsmitarbeiterin im Betrieb eines Kollegen. Dort stürzte sie am 1 5. August
2001 von einem Heuwagen und erlitt einen Bruch des Lendenwirbelkörpers (LWK) 1 (vgl.
die Unfallmeldung UVG an die Helsana Unfall AG vom
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